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Gemeindeverwaltung Arnsdorf      Arnsdorf, 04.04.2025 
                               
 

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Arnsdorf 
 
In der 6. öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses am 01.04.2025 der Gemeinde Arnsdorf 
wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss-Nr. 26/06/TA/2025 
Der Technische Ausschuss stimmt dem Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses Grundstück in 
01477 Arnsdorf OT Fischbach, Stolpener Straße, Gemarkung Fischbach, Flurstücke 140/9, 140/11 
aus planungsrechtlicher Sicht nach § 34 BauGB zu. 
Zum geplanten Vorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB erteilt. 
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 
Beschluss-Nr. 27/06/TA/2025 
Die Gemeinde Arnsdorf stimmt der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 66 „Gewerbefläche 
Dammweg 15“ Verfahren nach § 13 BauGB - frühzeitige Beteiligung der Behörden, TÖB und Nach-
bargemeinden der Großen Kreisstadt Radeberg zu. 
Dem Vorhaben stehen keine Belange der Gemeinde Arnsdorf entgegen. 
Es werden keine Einwände oder Bedenken erhoben. 
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 
Beschluss-Nr. 28/06/TA/2025 
Der Technische Ausschuss stimmt dem Antrag auf Neubau eines Carports mit Werkstatt und Hüh-
nerstall Grundstück in 01477 Arnsdorf OT Wallroda, Friedensstraße 4, Gemarkung Wallroda, Flur-
stück 3/1 aus planungsrechtlicher Sicht nach § 34 BauGB zu. 
Zum geplanten Vorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB erteilt. 
 
Dieser Beschluss wurde mehrstimmig angenommen. 
 
Beschluss-Nr. 29/06/TA/2025  
Der Technische Ausschuss stimmt dem Antrag auf Verlängerung des Bauvorbescheides vom 
18.03.2019 - Neubau eines Einfamilienhauses, Grundstück in 01477 Arnsdorf OT Kleinwolmsdorf, 
Wallrodaer Straße, Gemarkung Kleinwolmsdorf, Flurstücke 44/8, 41/d zu.  
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 
Beschluss-Nr. 30/06/TA/2025 
Der Technische Ausschuss stimmt dem Antrag auf Nutzungsänderung der Scheune, Grundstück in 
01477 Arnsdorf, OT Fischbach, Kirchstraße 7, Gemarkung Fischbach, Flurstück 427 aus planungs-
rechtlicher Sicht nach § 34 BauGB zu. 
Das gemeindliche Einvernehmen wird zum Vorhaben gemäß § 36 Abs. 1 BauGB erteilt. 
 
Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
 
Frank Eisold 
Bürgermeister 
 


